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Silke Baumann, Referatsleiterin Arzneimittelversorgung,
Bundesministerium für Gesundheit, Berlin

Dr. Antje Haas, Abteilungsleiterin Arznei- und Heilmittel, 
GKV-Spitzenverband, Berlin

Prof. Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender, Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft; Poliklinik am HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Berlin

Dierk Neugebauer, Mitglied GF/Director Market Access,
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA, München

Jutta Römpke-Bruckhaus , Abteilung Arzneimittel, 
Gemeinsamer Bundesausschuss, Berlin

Dr. med. Sibylle Steiner, MBA, Dezernentin Geschäftsbereich Ärztliche und  
veranlasste Leistungen, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Berlin

LeiTung

Dr. phil. Albrecht Kloepfer, iX – Institut für Gesundheitssystem-Entwicklung, 
Publizist und Politikberatung, Berlin

ZieLseTZung

Der gegenwärtig im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) entstehende Ver-
ordnungsentwurf zum Arzneimittelinformationssystem (AIS) wird voraussichtlich 
noch vor der Sommerpause im Juni 2018 vorgelegt. Mit der Transparenz über 
den vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) attestierten Zusatznutzen eines 
innovativen Arzneimittels soll eine ursprüngliche Erwartung des AMNOG einge-
löst und die Qualität der Arzneimittelversorgung verbessert werden. Drei Monate 
nach Erlass der entsprechenden Rechtsverordnung durch das Bundesgesundheits-
ministerium müssen die AIS in den verschiedenen Praxis-Software-Systemen der 
niedergelassenen Ärzte implementiert sein. Ab diesem Zeitpunkt sind sie Grundlage 
jeder Arzneimittelverschreibung.

Kompliziert wird die Lage, weil sich im AIS wissenschaftliche, wirtschaftliche und 
politische Intentionen überlagern. Erkennbar wird dies vor allem in der Bewer-
tungskategorie „Zusatznutzen nicht belegt“, die keineswegs den Umkehrschluss 
zulässt, dass ein Arzneimittel für eine bestimmte Patientengruppe tatsächlich keinen 
Zusatznutzen besitzt. Was aber bedeutet dieser (bislang) nicht belegte Zusatznut-
zen für die Wirtschaftlichkeit der Verschreibung? Dass hier die unterschiedlichen 
gesundheitspolitischen Akteure ganz unterschiedliche Erwartungen an die Infor-
mationen eines AIS haben, ist alles andere als verwunderlich. Darüber hinaus gilt 
es zu berücksichtigen, dass Vertragsärzte kaum Zeit finden dürften, sich während 
des Behandlungsprozesses seitenlange G-BA-Ausführung zur Nutzenbewertung 
durchzulesen, um danach zum Rezeptblock zu greifen. Auch dieser Versorgungs-
realität muss also Rechnung getragen werden.

Ziel der Konferenz ist es, diese verschiedenen Aspekte auszutarieren und vernünftige, 
patientenorientierte Konzeptionen eines AIS zu diskutieren, um die Informationen 
aus der frühen Nutzenbewertung des G-BA den ambulant und stationär tätigen 
Ärztinnen und Ärzten gut verständlich zur Verfügung zu stellen. Die Konferenz 
dient damit als Plattform, um derzeitige Lösungen zu diskutieren sowie einen ak-
tuellen Stand über die juristische Lage zu gewinnen. Dabei werden die Perspektiven 
aller beteiligten Interessensgruppen zu Wort kommen, um die Herausforderungen 
möglichst umfassend abzubilden.

TeiLnehmer

ZENO-Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen, die solide Informationen 
für Entscheidungen benötigen, wo immer sie diese zu treffen haben. Als Entschei-
dungsträger im Krankenhaus, in Krankenkassen, in der Krankenversicherung, in der 
Industrie, als Anbieter von Dienstleistungen sowie als Vertreter von interessierten 
Verbänden.



27. Juni 2018

Leitung: Dr. phil. Albrecht Kloepfer

Begrüßung der Teilnehmer

Silke Baumann
Arzneimittelinformationssystem nach dem GKV-AMVSG
- AIS-Richtlinie – Intention des Gesetzgebers und Zielkonflikte
- Aktueller Stand

Jutta Römpke-Bruckhaus 
Arztinformation zur Arzneimittelbewertung - Sicht des G-BA
- Informationen zur Nutzenbewertung für Arzt und Patient
- Umsetzungsschritte

Kaffee und Tee im Foyer

Dr. Antje Haas 
Arztinformation zu Arzneimitteln nach dem GKV-AMVSG
- Verhandlungen nach §73 Abs. 9 als Teil von Wissensmanagement 
 und Steuerung
- Die zukünftige adressaten-und situationsadäquate Arzneimitteldatenbank 
 aus Kassensicht
- Therapiefreiheit und Regressfreiheit – im Optimum kein Widerspruch
- Nutzenorientierte Erstattung über gesteigerte Indikationsqualität

Diskussion

Gemeinsames Mittagessen

Dierk Neugebauer 
Einschätzungen zum AIS durch die pharmazeutische Industrie 
- Ebenen der Preisregulierung
- Vermeidung einer Verordnungssteuerung
- Preistransparenz um jeden Preis? 

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig 
Arztinformationssystem aus Sicht der Arzneimittelkommission der 
deutschen Ärzteschaft 
- Anforderungen an die Darstellung unabhängiger, verständlicher 
 Informationen zur frühen Nutzenbewertung
- Wichtiges Instrument zur Umsetzung einer rationalen Pharmakotherapie

Kaffee und Tee im Foyer

Dr. med. Sybille Steiner
Das AIS aus vertragsärztlicher Sicht
- Was leistet die Verordnungssoftware bereits?
- Wie entsteht ein Mehrwert für die Vertragsärzte?
- Herausforderung Mischpreise

Abschlussdiskussion

 Beginn 9.30 Uhr

9.45 Uhr

10.30 Uhr

11.15 Uhr

11.45 Uhr

12:30 Uhr

13.00 Uhr

14.00 Uhr 

14.45 Uhr 

15.30 Uhr

16.00 Uhr

16.45 Uhr
Ende ca. 17.15 Uhr 

PrOgramm



Termin

Veranstaltungsort/Hotel

Zimmerreservierung

Gebühr

Leistungen

Konferenz-Nr.

infOrmaTiOn

Vorname/Name

Position

Firma/Institution

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

e-Mail

Datum/Unterschrift

Anmeldungen können telefonisch, per Fax, per e-Mail oder schriftlich erfolgen. Nach Eingang 
der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmekarte sowie die Rechnung. Bei Abmeldung 
eines Teilnehmers bis 2 Wochen vor dem Veranstaltungstermin fallen Stornierungskosten 
in Höhe von c 50,00 (zzgl. 19 % MwSt.) an. Bei Abmeldungen, die später als 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn eingehen, berechnen wir 50 % der Konferenzgebühr und später als 
7 Tage vor Veranstaltungsbeginn die gesamte Gebühr. Wir akzeptieren ohne zusätzliche 
Kosten gerne einen Stellvertreter. Zur Fristenwahrung müssen Stornierungen schriftlich 
erfolgen. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Mit 
der Anmeldung zu der Veranstaltung wird ausdrücklich das Einverständnis zur Erfassung 
in der Teilnehmerliste erklärt, die allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wird.

ZENO Veranstaltungen GmbH
Executive Conferences
Neuenheimer Landstraße 38/2
69120 Heidelberg

Telefon 0 62 21/58 80 - 80
Telefax  0 62 21/58 80 - 810
e-Mail info@zeno24.de
Internet www.zeno24.de       V1

anmeLdung

1. Teilnehmer:    2. Teilnehmer:

27. Juni 2018, 9.30 Uhr bis ca. 17.15 Uhr

Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade, Lützowufer 15, 10785 Berlin

Für die Teilnehmer steht im Veranstaltungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu  
Sonderkonditionen zur Verfügung. Die Reservierung nehmen Sie bitte unter Bezug auf 
ZENO direkt vor.

c 990,00 zzgl. 19% MwSt.
(ab dem 2. Teilnehmer einer Firma/Institution beträgt die Gebühr c 595,00 zzgl. MwSt.)
Sollten Sie die Online-Anmeldung nutzen, reduziert sich die Gebühr um c 10,00 zzgl. MwSt.

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme an der Konferenz, aktuelle Dokumente,
Mittagessen sowie Pausen- und Konferenzgetränke.

Z1806-09

Arztinformationssystem (AIS) im Fokus
27. Juni 2018


